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7489 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 1. März 2006 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Einfuhr von Arzneiwaren (Arzneiwareneinfuhrgesetz 
2002) und das Apothekengesetz geändert werden  
Die Abgeordneten August Wöginger, Barbara Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen brachten am 
7. Dezember 2005 einen Initiativantrag ein, der eine Anpassung des Arzneiwareneinfuhrgesetzes an das 
Blutsicherheitsgesetz zum Inhalt hat. 
Die Einfuhr von Blutprodukten zur direkten Transfusion soll in Zukunft auch nicht möglich sein, wenn 
die Blutspende, abgesehen von Fällen in denen der Spender aufgrund eines unmittelbaren Bedarfs in einer 
akuten Notfallsituation von der Blutspendeeinrichtung zur unverzüglichen Spende aufgefordert wurde, 
nicht gänzlich unbezahlt erfolgt. Ausgenommen davon sollen jene Fälle sein, in denen die Einfuhr der 
Sicherstellung der Versorgung mit einer äußerst seltenen Blutgruppe dient. 
Durch die Novelle soll die ungleiche Situation für in Österreich gewonnene Produkte beseitigt und da-
durch eine Verbesserung der Wettbewerbschancen erreicht werden, ohne aber das hohe Schutzniveau für 
Blutprodukte abzusenken. 
Für Bund, Länder, Städte und Gemeinden entstehen keine zusätzlichen Kosten, da die Prüfung der Ver-
kehrsfähigkeit vor der Genehmigung einer Einfuhr von Blut schon jetzt zu erfolgen hat. 
Weiters werden mit dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates Bestimmungen betreffend die 
Errichtung neuer Apotheken und die Funktion ärztlicher Hausapotheken geändert. 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates am 14. März 2006 in 
Verhandlung genommen. 
An der Debatte beteiligte sich im Anschluss an die Ausführungen des Berichterstatters die Bundesrätin 
Dr. Ruperta Lichtenecker. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 14. März 2006 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2006 03 14 

 Thomas Einwallner Martina Diesner-Wais 
 Berichterstatter Vorsitzende 


